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Wissenschaft S.2
Forscher der TU Chemnitz gehen
mit Elektronenmikroskop dem Ver-
steinerungsprozess auf den Grund.

Hochwasserschutz S.2
Gewässeranrainer müssen selbst
für Hochwasserschutz Sorge tra-
gen.

Kultur S.3
Das Staatliche Museum für Ar-
chäologie Chemnitz eröffnet am
16. Mai dieses Jahres.

Sitzungen S.4
Wann und zu welchen Inhalten
tagen Ausschüsse und andere
Gremien?

Ausschreibungen
Aktuell veröffentlicht die Stadt
Chemnitz in dieser Ausgabe
dreizehn Ausschreibungen.
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Finale im alten CFC-Stadion
Nach fast 80 Jahren Spielbetrieb nahmen
Fans und der CFC Abschied vom Stadion
Gellertstraße. Am vergangenen Mittwoch
liefen die Himmelblauen gegen den vier-
maligen Deutschen Meister 1. FC Kai-
serslautern zum Abschiedsspiel auf. Das
letzte Spiel ging mit einem torlosen Remis
zu Ende. Die alte Spielstätte hat viel
erlebt: Aufstiegsfeiern, bittere Abstiege
und DFB-Pokal. Nun ist die »Fischerwiese«
Vergangenheit. Das Stadion wird jetzt bei
laufendem Spielbetrieb umgebaut.

Unterdessen hatte Oberbürgermeisterin
Barbara Ludwig turnusgemäß den Pla-
nungs-, Bau- und Umweltausschuss
über den Projektstand informiert. Der
Umbau des Stadions liegt im Plan.
Der Generalübernehmer hat den Bau-
antrag am 20. Dezember eingereicht,
der gegenwärtig bearbeitet wird. Ende

Januar soll voraussichtlich der Abbruch
des Bahndepots an der Heinrich-Schütz-
Straße beginnen, für den seit November

die Vorbereitung läuft. Seit Anfang De-
zember wird zudem in der einstigen
Go-Kart-Halle gearbeitet. Der symboli-

sche Spatenstich an der Südtribüne
ist für den 23. Januar, 15 Uhr vorge-
sehen. In der vierten Kalenderwoche

beginnt deren Abbruch. Darüber hinaus
informierte OB Ludwig über den vo-
raussichtlichen Bauablauf bei laufen-
dem Spielbetrieb: Begonnen wird mit
dem Abbruch der Süd- und Nordtribü-
ne. Ist letztere nach dem Bau wieder
in Betrieb, wird die Südtribüne fertig
gebaut. Parallel dazu erfolgt der Ab-
bruch der Haupttribüne. Nach der Fer-
tigstellung der Südtribüne wird die
Osttribüne abgebrochen und die seit-
liche Haupttribüne beendet. Mit deren
Inbetriebnahme sollen Osttribüne sowie
auch Businesstribüne ausgebaut wer-
den. Die bisherigen Kosten belaufen
sich auf rund 1,5 Mio. Euro. Diese be-
inhalten sowohl die bekannten Bau-
nebenkosten (u.a. Vorleistungen der
GGG und Beratungskosten) als auch
die erste Rechnung für Planung und
Vorbereitung des Abbruchs. ■

Das torlose Spiel CFC gegen 1. FCK am Mittwoch war letzte Spiel im alten Stadion. Foto: Kristin Schmidt

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig
lädt die Chemnitzer für den 27. Januar,
10 Uhr zur Gedenkveranstaltung in
den Park der Opfer des Faschismus
ein, wo am Mahnmal Kränze niederge-
legt werden. 

Am 27. Januar 1945 befreite die
Rote Armee das KZ Auschwitz, an
dessen Eingangstor der zynische
Spruch »Arbeit macht frei« die De-
portierten empfing. Etwa 7000 Men-
schen befanden sich noch in dem
Lager – für immer gezeichnet von den
Gräueltaten der Nazis. Seither gilt
das KZ als Synonym für den Massen-
mord und Rassenwahn der National-
sozialisten an den europäischen Ju-
den. Am Montag jährt sich die Befrei-
ung des Vernichtungslagers zum 69.
Mal. Dieser Jahrestag wurde 1996
auf Initiative des damaligen Bundes-
präsidenten Roman Herzog deutscher
Gedenktag für die Opfer des Natio-
nalsozialismus. 2005 erklärten die
UN den 27. Januar zum internationa-
len Holocaust-Gedenktag. Deutsch-
landweit – so auch in Chemnitz –
gedenken seither Menschen jährlich
an dem Tag der Opfer des Faschis-
mus. Die Chemnitzer sind für den
27. Januar, 10 Uhr zur Gedenkveran-
staltung in den Park der Opfer des
Faschismus eingeladen, wo am
Mahnmal Kränze niedergelegt wer-
den. Nach einer Ansprache des
Stadtoberhauptes gestalten Schüler
des Sportgymnasiums mit Liedern
und Rezitationen ein Programm.
Gerade an die junge Generation rich-
tet sich der Appell von Zeitzeugen
des Holocaust, sich einzusetzen
gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen
Rassenhass und gegen Antisemitis-
mus. ■

Wertvolle Meinungen

An einer Bürgerbeteiligung zu stadtei-
genen Spielplätzen nahmen Ende 2013
etwa 600 Chemnitzer teil. Sie gaben
rund 1.800 Wertungen zum aktuellen
Spielplatz-Angebot ab und beurteilten
in 3.300 Meinungsäußerungen die ein-
zelnen Entwicklungsvorschläge der Ver-
waltung. Zudem wurden über 800 Kom-
mentare abgegeben. Die Bürgerbeteili-
gung zeigt einmal mehr, dass Hinweise
von Einwohnern von unschätzbarem
Wert bei Planungen und Entscheidungen
sind. »Eine moderne Stadt der Mög-
lichkeiten braucht Bürgerbeteiligung.
Demokratie ist ein Prozess, der nur
dann erfolgreich bleibt, wenn Bürgerinnen
und Bürger in Entscheidungen einbezogen
werden«, sagt Oberbürgermeisterin Bar-
bara Ludwig, die für diese rege Teil-
nahme dankt. Die nun vorliegende de-
taillierte Auswertung der Umfrage soll
am 12. Februar als Informationsvorlage
im Stadtrat behandelt werden.

Mit dieser Bürgerbeteiligung zu 111
öffentlichen Spielplätzen fand im No-
vember der dritte Beteiligungsprozess
im Bürgerhaushalt statt. Die Auswer-
tung der Diskussion liegt jetzt mit
einer Zusammenfassung der Kom-
mentare und Abstimmungen je Spiel-
platz und Stadtgebiet vor. Sie steht
unter www.buergerhaushalt. chem-
nitz.de zu Verfügung. Als Informati-
onsvorlage liegen die Ergebnisse am
12. Februar dem Stadtrat vor und
werden davor im Jugendhilfeausschuss,
im Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schuss sowie im Verwaltungs- und

Finanzausschuss beraten. Das Grün-
flächenamt hat mit der Diskussion
eine wertvolle Rückmeldung von den
Nutzern der Spielanlagen erhalten
und wird auf dieser Basis wie auch
dem Beratungsergebnis im Stadtrat
und dessen Gremien die Spielplatz-
konzeption entwickeln. Für den Un-
terhalt dieser Anlagen stehen derzeit
jährlich rund 60.000 Euro zur Verfü-
gung und weitere rund 200.000 Euro
für Investitionen in die Erneuerung
oder den Neubau. Sieben Mitarbeiter
des Grünflächenamtes sind für den
Unterhalt von Spielplätzen im Einsatz. 
Die Konzeption soll im Mai zur Be-
schlussfassung vorliegen und be-

schreiben, welche Spielplätze bis zum
Jahr 2025 mit welcher Ausstattung
betrieben werden können. Zuletzt war
ein solches Konzept im Jahr 2003
erarbeitet worden. Die jetzt getroffenen
Wertungen und Anregungen der Bürger
sollen in das neue Papier einfließen.
So schlagen die Teilnehmer der Be-
fragung beispielsweise den Erhalt von
83 Spielplätzen vor und für weitere
acht wird eine Angebotserweiterung
bestätigt. Dazu zählen z.B. Anlagen
am Andréplatz, im Stadtpark am Otto-
Werner-Garten und am Luisenplatz.
20 Spielplätze können nach Teilneh-
meransicht entfallen. Dagegen fanden
die Befragten beispielsweise u.a. eine

1998 erbaute Skateranlage in Mar-
kersdorf erhaltenswert. Hier waren
jedoch bei Sicherheitskontrollen in
jüngster Vergangenheit gravierende
Mängel an der Holzkonstruktion fest-
gestellt worden. Deshalb hat das
Grünflächenamt die Anlage inzwischen
abgerissen, sie soll alsbald ersetzt
werden. Im Dezember wurden die
Gewinner aus dem begleitenden Ge-
winnspiel ermittelt und informiert.
Auf einen Rundgang bei der Chem-
nitzer Feuerwehr freut sich eine Schul-
klasse, der signierte CFC Fußball ging
an eine Familie und die Freikarten
der NINERS wurden an das Kinder-
und Jugendhaus Substanz verlost.■

Bürgerbeteiligung: Spiel-
platzumfrage ausgewertet

Welches sind die beliebtesten Spielplätze? Welche bleiben erhalten bzw. werden ausgebaut? Archivfoto: Andreas Truxa

Gedenken an Opfer
des Faschismus 



Museum für Naturkunde 
und Wissenschaftler der 
TU Chemnitz gehen dem
Versteinerungsprozess 
auf den Grund

Wissenschaftler der TU Chemnitz dringen
mit dem Elektronenmikroskop tiefer als
je zuvor in Fundstücke des Versteinerten
Waldes von Chemnitz ein. Im Boden der
Stadt schlummert ein kostbarer Schatz,
eine uralte Pflanzen- und Tierwelt, die
nach einem Vulkanausbruch im Perm
von Asche umhüllt, zu Stein wurden.
1737 stieß man erstmals in Hilbersdorf
auf die mächtigen Kieselhölzer. Später
schenkte der Bauunternehmer Güldner
dem König-Albert-Museum mehrere von
ihm gefundene versteinerte Stämme. Die
meisten sind heute im Museum für Na-
turkunde ausgestellt. Der »Versteinerte
Wald Chemnitz« ist das größte und
schwerste pflanzliche Fossil Europas
und zählt zu den herausragenden Na-
turdenkmälern der Welt.

Wissenschaftlicher Ehrgeiz und be-
gründete Hoffnung auf hochinteres-
sante Funde haben dazu geführt, dass
in Chemnitz heute wieder regelmäßig
nach den detailreichen Überlieferungen
des Versteinerten Waldes gegraben
wird. Die vor mehr als fünf Jahren an
der Frankenberger Straße begonnenen
wissenschaftlichen Grabungen unter
Leitung des Museums für Naturkunde
zeigen, dass weitere Vorkommen vor-
handen sind. Von 2008 bis 2011
wurden etwa 630 Versteinerungen von
Baumstämmen und Verzweigungen
sowie 1.200 Pflanzen- und Tierab-
drücke, darunter die ersten Skorpione
aus dem Perm entdeckt. Die Reaktio-

nen von internationalen Wissenschaft-
lern sind überwältigend. Forschungs-
förderer wie die Volkswagen Stiftung
haben die Auswertung der spektaku-
lären Funde unterstützt. Im Ergebnis
des von der EU geförderten »Fensters
in die Erdgeschichte« befindet sich
das Grabungszelt seit Mai 2013 an
der Glockenstraße. Zehn Jahre lang
sollen dort auf 200 Quadratmetern
vulkanische Gesteinsschichten bis in
drei Meter Tiefe vorsichtig abgetragen,
dokumentiert und auf Lebensspuren
untersucht werden. 

Die Forscher der Professur Oberflä-
chentechnik/Funktionswerkstoffe der
TU Chemnitz unterstützen diese

Schatzsuche schon seit vielen Jahren.
»Untersuchungen der Mikrostruktur
der Proben von Kieselhölzern mit un-
serem Rasterelektronenmikroskop, das
bis zu 100.000-fache Vergrößerungen
und ergänzende Untersuchungen zur
chemischen Zusammensetzung und
kristallinen Struktur ermöglicht, tragen
dazu bei, den Prozess der Versteinerung
der organischen Bestandteile von
Pflanzen zu verstehen«, so Prof. Dr.
Thomas Lampke, Inhaber der Profes-
sur. So wurden geschliffene Proben
eines Baumfarnes und zweier Nackt-
samer untersucht. »Abbildungen und
Untersuchungen mit Rückstreuelek-
tronen zeigen den vorzüglichen ana-
tomischen Erhalt des Pflanzengewebes

durch Mineralisationen«, erläutert Dr.
Ronny Rößler, Direktor des Museums
für Naturkunde. »Wir sehen so das
Eindringen der Kieselsäure und vor
allem wo und wie sie Kristallite gebildet
hat. Offenbar erfolgte ein gerichtetes
Kristallwachstum an der Zellulose der
früheren Zellwände. Damit sind die
Chemnitzer Fossilien ein sehr frühes
Vorbild zur Bildung keramischer Ma-
terialien an biopolymeren Templaten«,
ergänzt Dr. Dagmar Dietrich, techni-
sche Angestellte der Professur. Ihre
jüngsten Untersuchungen haben Die-
trich, Lampke und Rößler Ende des
vergangenen Jahres in der »Paläonto-
logischen Zeitschrift« veröffentlicht.
»Die Resonanz in der Wissenschafts-

welt war groß, mit einem Forscher
aus Neuseeland ergibt sich vielleicht
sogar ein gemeinsames Forschungs-
projekt«, berichtet Dietrich. Den Pro-
zess der Versteinerung zu verstehen,
ist schon seit dem Mittelalter ein An-
liegen von Forschern. »Die gemeinsa-
men Untersuchungen der TU und un-
seres Naturkundemuseums bringen
uns nun wieder ein Stück voran«,
sagt der Museumsdirektor stolz. Des-
halb sei es ein glücklicher Umstand,
dass er an der Chemnitzer Uni mit
motivierten und hervorragend qualifi-
zierten Forschern aus den Werkstoff-
wissenschaften, aus der Chemie und
anderen Bereichen interdisziplinär zu-
sammenarbeiten kann. »Bei den Aus-
grabungen haben uns zum Beispiel
auch Elektrotechniker der TU mit
ihren 3D-Scannern unterstützt, das
Gelände zu erkunden«, sagt Rößler.

Wer sich für die einzigartigen Ausgra-
bungsorte in Chemnitz sowie die Fund-
stücke im Museum für Naturkunde
interessiert, sollte das Naturkunde-
museum im Tietz besuchen. Dort kann
man den Vulkanausbruch des Beu-
tenbergs im Zeisigwald audiovisuell
nachempfinden. Die Eruption hat eines
der ältesten Ökosysteme aus der Perm-
zeit auf dem Festland für die Nachwelt
konserviert. Die Stadt bekannte sich
2006 dazu, dass der Versteinerte
Wald in die UNESCO-Liste als Welt-
naturerbe aufgenommen wird. Das
sächsische Kabinett hat dieses An-
sinnen 2012 noch nicht unterstützt.
Das entmutigt die Forscher an der TU
und im Naturkundemuseum nicht:
»Wir gehen auch weiterhin in unserer
Wissenschaftsregion Chemnitz ge-
meinsam der Frage nach, wie die Kie-
selsäure vor Jahrmillionen in die Zellen
von Pflanzen gelangen konnte, ohne
sie zu zerstören«, versichert Rößler.■
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Klima sucht Schutz

Das Engagement Jugendlicher im Klima-
schutz fördert der regionale Energie-
dienstleister »eins« auch 2014 als Pa-
tenunternehmen in Sachsen für den Wett-
bewerb Energiesparmeister. Die vom
Bundesumweltministerium geförderte
Kampagne »Klima sucht Schutz« zeichnet
das beste Schulprojekt in jedem Bun-
desland aus. Der Wettbewerb wird zum
sechsten Mal durchgeführt. Auf der In-
terseite www.energiesparmeister.de kön-
nen sich Schüler und Lehrer informieren
und einzeln oder als Team bis zum 18.
März bewerben. Preise im Gesamtwert
von 50.000 Euro winken.

Gerade Schulen kommt beim Klima-
schutz besondere Bedeutung zu. Ei-
nerseits sind sie selbst Energiever-
braucher. Zum anderen schaffen sie
als Lernorte ein Bewusstsein für das
Thema. Anfang April wählt eine Jury
die 16 Finalisten aus den Bundes-
ländern aus, deren Engagement mit
Geld- und Sachpreisen im Gesamtwert
von insgesamt 50.000 Euro honoriert

wird. Welche Schule den begehrten
Titel »Energiesparmeister Gold« erhält
und damit nicht nur Bundessieger
wird, sondern zusätzliches Preisgeld
gewinnt, entscheiden Lehrer und
Schüler via Internetabstimmung. Die
Preisverleihung, zu die Finalisten ein-
geladen sind, findet am 27. Juni in
Berlin statt.  Zusätzlich zu den 16
Energiesparmeister-Titeln gibt es den
Sonderpreis »Messbare Erfolge«. Hier
steht die Effizienz der Projekte im
Mittelpunkt: Mit Hilfe eines eigens
für Schulen entwickelten Energies-
parkontos können Schüler und Lehrer
genau überprüfen, wie stark sie den
Energieverbrauch ihrer Schule senken.
Das Projekt mit den höchsten Ein-
sparerfolgen gewinnt. Dieser Sonder-
preis  ist mit 1.000 Euro dotiert.
Neben Geld- und Sachpreisen werden
die 16 Gewinner-Schulen mit einer
Patenschaft eines Partners aus Wirt-
schaft und Gesellschaft belohnt. Die
Paten unterstützen den Wettbewerb
und stehen ihren Patenschulen wäh-
rend des finalen Online-Votings kom-
munikativ zur Seite. Die Bewerbungs-
unterlagen sowie Informationen zum
Wettbewerb, zu den Projekten, der
Jury und den Paten gibt es unter
www.energiesparmeister.de          ■

Bestes Schulprojekt 
gesucht – Preise winken

Anrainer von Gewässern müssen zum
Schutz vor Überschwemmungen auch
selbst Sorge tragen. An sie richten
Tiefbau- sowie Umweltamt die Auffor-
derung, keine abschwemmbaren Ma-
terialien wie Grünschnitt, Gartenab-
fälle oder Holz in Böschungsnähe und
an Gewässerrändern zu lagern. 

Grasschnitt und andere Gartenab-
fälle haben in Flüssen und Bächen
nichts verloren. Jedoch stellen
Ämter bei Kontrollen des Öfteren in
Flüssen und Bächen entsorgtes Obst
fest. Da solches »Treibgut« Abflüsse
verstopft und deshalb bei starken
Niederschlägen Überflutungen ver-
ursachen kann, ist dies kein Kava-
liersdelikt sondern eine Ordnungs-
widrigkeit.
Anliegern ist selbst am Hochwasser-
schutz gelegen, deshalb sollte es
auch selbstverständlich sein, dass
sie an Gewässerrändern keine Ufer-
befestigungen aus Drahtgittern,
Pflanzkübeln, Rasenplatten oder di-

versen Abfallmaterialien errichten
bzw. diverses Material lagern. Wird
dies weggeschwemmt, verstopfen es
Rohrdurchlässe wie auch kleine
Brücken und kann Wasser so auf-

stauen, dass es angrenzende Grund-
stücke und Straßen überflutet.

Rückblickend auf Fragen nach dem
Hochwasser im Juni vergangenen
Jahres, weisen die Behörden noch-
mals darauf hin, dass für private
bauliche Anlagen an oberirdischen
Gewässern wie beispielsweise Ufer-
stützmauern, Rohrduchlässe, Brü-
cken und Einleitungsstellen der
jeweilige Grundstückseigentümer
unterhaltungspflichtig ist. Die Anla-
gen sind zu kontrollieren und ord-
nungsgemäß instand zu halten, dass
keine Schäden oder Einstürze bei
höheren Wasserständen entstehen.
Maßnahmen, die über eine einfache
Ausbesserung von Schäden nach
wasserbaulichen Erfordernissen hi-
nausgehen, bedürfen der wasser-
rechtlichen Genehmigung. Im Zu-
sammenhang mit wasserrechtlichen
Genehmigungen sollte man sich an
das Tiefbauamt wenden. Zuständig
ist hier das Sachgebiet Unterhal-
tung von Brücken/ Wasserbau, 
& 4887734,  4887739, 488
6663 oder aber an das Umweltamt,
Sachgebiet Schutz Oberirdischer
Gewässer/kommunale Abwässer &
4883617,  4883672,  4883684.

Forscher lüften Geheimnisse des Perms

Die Wissenschaftler Dr. Dagmar Dietrich (vorn) und Prof. Dr. Thomas Lampke (hinten) von der Professur Oberflä-
chentechnik/Funktionswerkstoffe an der TU Chemnitz und der Direktor des Museums für Naturkunde Chemnitz
Dr. Ronny Rößler (Mitte) dringen mit dem Elektronenmikroskop tiefer als je zuvor in Fundstücke des Versteinerten
Waldes von Chemnitz hinein. Foto: Wolfgang Thieme

Gewässer-Anrainer in der Pflicht

Selbst für Hochwasser-
schutz sorgen

Auch kleine Bäche können angren-
zende Flächen fluten.  Foto:Ulf Dahl
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Kunsthüttenfest 2014

Der 1990 wiedergegründete Verein
Neue Chemnitzer Kunsthütte prä-
sentiert anlässlich seines tradi-
tionellen Festes die Jahresgaben
2014. Michael-Paul Milow liest
dabei tiefschürfende Texte. Es
gibt Musik, Brot und Wein.
Eintritt frei am Freitag, den
24.1.14, 19 Uhr in der NSG. ■

Schicht im Schacht

Zum Abschluss führt Kurator Ma-
thias Lindner am Sonntag, den
26.1.14, 11 Uhr in der Neuen
Sächsischen Galerie im Tietz, Mo-
ritzstr. 20, noch einmal durch die
Ausstellung »Schicht im Schacht.
Die Kunstsammlung der Wismut –
eine Bestandsaufnahme«. ■

Florale Vielfalt
Der ehrenamtliche Naturschutz-
dienst wendet sich am 28.2.14,
17 Uhr in der Naturschutzstation
an der Adelsbergstraße 192 der
Gehölzvielfalt in Chemnitz zu. Vor
sieben Jahren begannen Botaniker
Horst Grundmann und Baum-
schulfachmann Karl Naue, hun-
derte Baum- und Straucharten,
die in Parks und Gärten oder als
Straßenbaum vorkommen, zu er-
fassen. Die se Arbeit wird Karl
Naue im Vortrag in Wort und Bild
vorstellen. ■

Tipps für Brautpaare

Zwei Messen rund um die Famili-
enplanung: Die Messen »Hochzeit-
Feste-Feiern« und »Baby plus« lo-
cken junge Familien und Brautpaare
mit Ständen von B wie Brautaus-
statter bis V wie Videografie. Für
den Nachwuchs halten 50 Aus-
steller auf der »Baby plus« Angebote
bereit. Was Paare alles zu diesen
Anlässen bedenken und organi-
sieren sollten, darüber geben bei-
de Ausstellungen  am 25./26.1.14
ab 10 Uhr in der Messe Chemnitz
Auskunft. Übrigens: Auch  Mit-
arbeiter des Standesamtes bera-
ten die Hochzeiter in spé nicht
nur im Standesamt, sondern
ebenso auf dieser Messe.
www.chemnitzer-hochzeit.de. ■

Kostümverkauf

Rund 500 Kostüme und Kos-
tümteile – bisweilen elegant, ab-
strakt oder märchenhaft, mittel-
alterlich oder barock veräußern
die Theater Chemnitz am
25.1.14 von 13 bis 18 Uhr   im
Rangfoyer des Opernhauses. Er-
stehen kann man selbst Spit-
zenschuhe des Balletts, Can-
Can-Röcke, Fräcke oder aber fan-
tasievolle Umhänge, Mäntel, Ho-
sen, Jacken. Die Kleidungsstücke
stammen aus unterschiedlichsten
Inszenierungen darunter aus
»Coppelia«, »Falco meets Ama-
deus«, »Jekyll & Hyde« und ver-
schiedenen Wagner-Opern.     ■

Klinikum hochgestuft

Das Klinikum Chemnitz wurde als erstes
Haus in Ostdeutschland ohne ange-
schlossene Uni zum Maximalversorger
erklärt. Die Versorgungsstufe ist dient
der Krankenhausplanung in Deutschland.
Infolge teilen die Länder ihre Kliniken
in den Krankenhausplänen danach ein.

Das Klinikum Chemnitz mit seinen

13 Fachgebieten, elf Hauptabteilun-
gen und einer Außenstelle in
Schneeberg versorgt die am dichtes-
ten besiedelte Region Sachsens. 

Im Freistaat gibt es nach der im 
Dezember gefällten Kabinettsent-
scheidung zum Krankenhausplan
2014/15 künftig mit den Universi-
tätskliniken in Dresden und Leipzig
drei Krankenhäuser in der höchsten
medizinischen Versorgungsstufe. 
Unter anderem war das langjährige
Engagement in Forschung und
Lehre, welches das Klinikum neben

seinem medizinischen Versorgungs-
auftrag leistet, Grund für diese Ent-
scheidung. Das Klinikum Chemnitz
ist Lehrkrankenhaus der Universitä-
ten Leipzig und Dresden und koope-
riert seit 2004 auch mit der
Karls-Universität in Prag. Ferner
werden in Zusammenarbeit mit der
TU Chemnitz seit zwei Jahren im
Studiengang Medical Engineering
Ingenieure ausgebildet. 2014 soll
zudem ein Bewegungslabor aufge-
baut werden, aus dem ein sächsi-
sches Prothesenzentrum entstehen
soll.                                          ■

Zur Einwohnerver-
sammlung eingeladen
Die Stadtverwaltung bietet am 
30.1.14, 18 Uhr eine weitere In-
formationsveranstaltung zum The-
ma Asyl. Ort ist das Gemeinde-
zentrum der Trinitatiskirchgemein-
de, Trinitatisstraße 7. Die Lan-
deszentrale für politische Bildung
übernimmt die Moderation. Als
Gesprächspartner vor Ort sind Ver-
treter vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, Außenstelle
Chemnitz sowie von der Landes-
direktion Chemnitz, Zentrale Auf-
nahmestelle für Asylbewerber, vom
Malteser Hilfsdienst wie auch von
der Polizeidirektion Chemnitz sowie
von der Stadtverwaltung Chemnitz,
darunter der Rechtsbürgermeister
und die Ausländerbeauftragte. Zu-
dem geben  Vertreter der In- und
Ausländer Beratungsstelle und die
Chemnitzer Brücke Flüchtlingsar-
beit Auskunft. Fragen können vor
der Veranstaltung an die Stadt
gerichtet werden: Ansprechpart-
nerin ist Ines Vorsatz, LAP-Koor-
dinierungsstelle der Stadt Chem-
nitz, Bürgerhaus Am Wall, Düs-
seldorfer Platz 1, & 488-1934,
Mail: koordinierungsstelleLAP
@stadt-chemnitz.de. ■

Personalausweis bei
Verlust sperren

Personen, die im Besitz eines  neu-
en Personalausweises mit Online-
Funktion sind und diese nutzen,
um sich damit sicher im Internet
auszuweisen, müssen den Perso-
nalausweis – so die Funktion ein-
geschaltet ist – bei Verlust oder
Diebstahl sperren lassen, um Miss-
brauch zu verhindern. Dies kann
durch die Meldebehörde erfolgen
oder vorab durch den Ausweisin-
haber über eine Sperrhotline. Geht
der Personalausweis verloren oder
wird gestohlen und war die Funk-
tion eingeschaltet, so muss sie
gesperrt werden, um Missbrauch
zu verhindern. Dies kann durch
die Meldebehörde erfolgen oder
vorab durch den Ausweisinhaber
über eine Sperrhotline. Für die te-
lefonische Sperrung der Online-
Ausweisfunktion des neuen Per-
sonalaus-weises nach Verlust oder
Diebstahl steht ab dem 1.1.14
die Rufnummer 116 116 zur Ver-
fügung. Von Deutschland aus kann
die neue Sperrhotline aus dem
Festnetz sowie aus allen Mobil-
funknetzen kostenfrei genutzt wer-
den. Aus dem Ausland ist die
Sperrhotline mit der deutschen
Ländervorwahl, also über +49 116
116 gebührenpflichtig zu errei-
chen. Zur zusätzlichen Sicherheit
ist der Sperr-Notruf auch über
+49 (0)30 40 50 40 50 erreichbar.
Unter der bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2013 genutzten und
gebührenpflichtigen Sperrhotline
0180-1-33 33 33 wird weiterhin
der Bürgerservice des Bundesin-
nenministeriums zu erreichen sein.
Dieser ist von Montag bis Freitag
von 7 bis 20 Uhr für alle Fragen
rund um den neuen Personalaus-
weis zu erreichen. Sperrungen der
Online-Ausweisfunktionen werden
dort nicht mehr entgegen genom-
men. ■

Chemnitzer Krankenhaus
jetzt Maximalversorger

Kultusministerin gibt 
Eröffnungstermin des 
Museums für Archäologie
bekannt

Sachsens Kunstministerin Sabine von
Schorlemer hat jetzt den 16. Mai 2014
als Eröffnungstermin des Staatlichen
Museums für Archäologie Chemnitz
bekannt gegeben. Über 6000 archäo-
logische Exponate beleuchten auf drei
Etagen die Menschheitsgeschichte von
der Altsteinzeit bis ins frühe Indus-
triezeitalter. Das Staatliche Museum
für Archäologie blickt auf eine längere
Entstehungsphase zurück. Die erste
Idee zu dem Landesmuseum in Chem-
nitz wurde bereits 2002 formuliert.
Ein Kabinettsbeschluss der Staatsre-
gierung gab im 2006 den Startschuss
für die Museumsplanung. Der Freistaat
und die Stadt Chemnitz unterzeichneten
2009 den Mietvertrag. 

Ab 2010 fanden Sanierungen und
Umbauten im ehemaligen Kaufhaus
Schocken unter der Regie der zwei
renommierten Architekturbüros Auer

+ Weber + Assoziierte aus Stuttgart
sowie KNERER UND LANG Archi-
tekten aus Dresden statt.  Seit zwei
Jahren präsentiert sich die Fassade
des Gebäudes der Klassischen Mo-
derne wieder so, wie sie der berühmte
Architekt Erich Mendelsohn 1927
entwarf. Auftraggeber damals waren
die Brüder Simon und Salman Scho-
cken, die das Kaufhaus am 15. Mai
1930 eröffneten.
»Die Eröffnung des Museums ist ei-
nes der wichtigsten kulturpolitischen
Ereignisse des Jahres und ein kul-
tureller Höhepunkt für den gesamten
Freistaat«, erklärte die Kunstminis-
terin. Sachsen erhalte mit dem neuen
Museum im Herzen von Chemnitz
eines der modernsten Archäologie-
museen Deutschlands und ist ein
starkes Bekenntnis der Staatsregie-
rung zu Bildung und Kultur in Sach-
sen.  Im Museum für Archäologie
Chemnitz werde sich bald jeder mit
seinen kulturellen Wurzeln ausei-
nander setzen können. Aber auch
die wechselvolle Zeitgeschichte die-
ses Hauses und seiner jüdischen
Protagonisten seien abgebildet.
»Mit modernster, multimedialer Tech-
nik möchten wir unser Wissen ver-
mitteln und ein breites Publikum

begeistern«, erklärt Direktorin Sabine
Wolfram. »Besonders freuen wir uns
auf die schwebende Sachsenskulptur.
Sie ist einzigartig in der deutschen
Museumslandschaft und eines un-
serer Highlights.«

Die schwebende Sachsenskulptur
ist ein durch drei Museumsetagen
fahrendes  Landschaftsmodell von
Sachsen. Stündliche Shows zeigen
die sich im Laufe der Jahrtausende
ändernde Landschaft. Im Foyer des
Museums bieten Touchscreens dem
Besucher die Möglichkeit, sich in-
teraktiv mit der Archäologie zu be-
schäftigen oder sich Informationen
anzeigen zu lassen – etwa Sachsens
unterschiedliche Mundarten.

Das Stuttgarter Gestaltungsbüro Ate-
lier Brückner zeichnet verantwortlich
für die Szenografie der Daueraus-
stellung.  Derzeit plane das Muse-
umsteam die Eröffnungsfeierlichkei-
ten. Unterschiedliche Angebote sollen
die Besucher in das Museum locken.
»Am Auftaktwochenende wollen wir
allen Beteiligten, Interessierten und
Neugierigen ein ganz besonderes
Programm mit einigen Überraschun-
gen bieten«, so Sabine Wolfram.  ■

Museum öffnet am 16. Mai

Am 16. Mai eröffnet das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz seine spannend inszenierte Dauerausstel-
lung. Unsere Abbildung zeigt das erste Geschoss. Für das Museum wurde eine weltberühmte, vom Architekten
Erich Mendelsohn geplante Architekturikone der Klassischen Moderne – das ehemalige Kaufhaus Schocken –
denkmalgerecht umgebaut. Das neue Museum ist ein weiterer kultureller Höhepunkt im Freistaat und macht die
Chemnitzer Museumslandschaft noch attraktiver. Abb.: SMWK
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Zur Zeit gilt die Anzeigenpreis-

liste Nr. 8 vom 01.02.2008

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwen-

dungen gegen die Nieder-

schrift der Sitzung des Ort-
schaftsrates Röhrsdorf – öf-
fentlich – vom 04.12.2013

4. Diskussion zum Entwurf des
Haushaltsplanes der Stadt
Chemnitz 2014

5. Informationen des Ortsvor-
stehers und Anfragen der
Ortschaftsräte

6. Benennung von zwei Ort-
schaftsratsmitgliedern zur
Unterzeichnung der Nieder-
schrift der Sitzung des Ort-
schaftsrates Röhrsdorf – öf-
fentlich – vom 29. 01. 2014

Hans-Joachim Siegel //
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Röhrsdorf – öffentlich –
Mittwoch, den 29.01.2014, 19:00 Uhr, Ratssaal des Rathauses Röhrsdorf,

Rathausplatz 4, 09247 Chemnitz

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwen-

dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des Ju-
gendhilfeausschusses – öf-
fentlich – vom 03.12.2013

4. Information zur Arbeit der
Kinder- und Jugendstiftung
„Johanneum“ 
Berichterstatter: Herr Zabel,
stellv. Vorsitzender des 
Vorstandes

5. Information zur Kinder-
tagespflege in der Stadt
Chemnitz 
Berichterstatterin: Frau Aurich,
Fachberaterin

6. Verschiedenes

6.1. Mündliche Informationen der
Verwaltung

6.2. Fragen der Ausschuss-
mitglieder

7. Bestimmung von zwei Aus-
schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Jugendhilfe-
ausschusses – öffentlich –

Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Sitzung des Jugendhilfeausschusses – öffentlich –
Dienstag, den 28.01.2014, 16:30 Uhr, Stadtverordnetensaal des Rathauses,

Markt 1, 09111 Chemnitz

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwen-

dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des Ort-
schaftsrates Klaffenbach 
– öffentlich – vom 17.12.2013

4. Verpflichtung des Ortschafts-

ratsmitgliedes Dietmar
Schmidt gemäß § 69( Abs.1)
i.V.m.§35( Abs. 1) 
SächsGemO

5. Einwohnerfragestunde
6. Anforderungen von Stellung-

nahmen
6.1. Errichtung eines Edelstahl-

kamins – Gemarkung Klaf-
fenbach – Flurstück 298/1

7. Diskussion zum Entwurf des
Haushaltplanes der Stadt
Chemnitz 2014

8. Informationen des Orts-
vorstehers

9. Anfragen der Ortschaftsrats-
mitglieder

10. Benennung von zwei Ort-
schaftsratsmitgliedern zur
Unterzeichnung der Nieder-
schrift der Sitzung des Ort-
schaftsrates Klaffenbach 
– öffentlich –

Andreas Stoppke //
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Klaffenbach – öffentlich –
Dienstag, den 28.01.2014, 19:30 Uhr, Beratungsraum, Rathaus Klaffenbach,

Klaffenbacher Hauptstraße 73, 09123 Chemnitz

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwen-

dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des Ort-
schaftsrates Kleinolbers-

dorf-Altenhain – öffentlich –
vom 16.12.2013

4. Einwohnerfragestunde
5. Beratung zum Entwurf des

Haushaltplanes 2014 der
Stadt Chemnitz

6. Beratung zu Bauanträgen
7. Informationen des Orts-

vorstehers
8. Anfragen der Ortschaftsrats-

mitglieder
9. Benennung von zwei Ort-

schaftsratsmitgliedern zur
Unterzeichnung der Nieder-
schrift der Sitzung des Ort-
schaftsrates Kleinolbersdorf-
Altenhain

Bernd Gerlach //
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Kleinolbersdorf-Altenhain
– öffentlich –

Montag, den 27.01.2014, 19:00 Uhr, Beratungsraum, Rathaus Altenhain,
Zum Spitzberg 5, 09128 Chemnitz
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Grundstück: Weststraße 8
09112 Chemnitz
Gemarkung Chemnitz
Flurstück 1790/4
Eigentümer: Stadt Chemnitz

Lage: Das Grundstück liegt ver-
kehrsgünstig an der Ecke West-
straße/Kaßbergstraße. Das Stadt-
zentrum ist fußläufig erreichbar
und liegt ca. 1 km entfernt. Der
Anschluss an den ÖPNV ist in un-
mittelbarer Nähe gegeben. Bis zur
Autobahn A 4 / A 72, Anschluss-
stelle Chemnitz-Mitte sind es ca. 6
km. Das Grundstück bietet alle Op-

tionen für Einkaufen, Kultur und
Unterhaltung.

Größe: 1.560 m²

Rechtsverhältnisse/Nutzung:
Das Grundstück ist mit einer Villa
bebaut, die um 1900 als Klinik er-
richtet wurde. 
In den 80er Jahren erfolgte ein
Anbau. Das Obergeschoss/Dachge-
schoss der Villa und der Anbau
sind leer stehend. Die Räumlich-
keiten im Erdgeschoss sind ver-
mietet und werden als Gaststätte
genutzt. 

Baurecht: Das Grundstück befindet
sich bauplanungsrechtlich im un-
verplanten Innenbereich gemäß 
§ 34 Baugesetzbuch, im Allgemei-
nen Wohngebiet sowie innerhalb
des Flächendenkmals „Kaßberg“.
Die denkmalpflegerische Bedeu-
tung bezieht sich vorrangig auf den
Erhalt des Gebäudes, dessen his-
torisches Erscheinungsbild und
städtebauliche Einordnung ein-
schließlich Freiflächengestaltung.

Kaufpreis: gegen Gebot

Ortstermin: nach Vereinbarung 
Telefon: 0371 488-1723

Hinweis: Alle tatsächlichen und
rechtlichen Angaben in diesem
Kurzexposé sind mit größtmögli-
cher Sorgfalt zusammengestellt
worden. Gleichwohl kann für die
Richtigkeit und Vollständigkeit
keine Gewähr übernommen wer-
den. Bei dieser Anzeige handelt es
sich um eine Aufforderung zur Ab-
gabe von Angeboten. Die Stadt
Chemnitz ist verpflichtet, die Lie-
genschaften mindestens zum vol-

len Wert zu veräußern. Ein ent-
sprechender Finanzierungsnach-
weis ist vom Interessenten auf
Anforderung nachzureichen. 
Mit der Abgabe eines Angebotes
entsteht kein Anspruch auf Ab-
schluss eines Kaufvertrages.
Ihr Kaufpreisangebot, mit der Be-
nennung des Vorhabens, senden
Sie bitte bis 26.02.2014 im ver-
schlossenen Umschlag mit der
Aufschrift – Angebot Weststr. 8 –

an: Stadt Chemnitz, Liegen-
schaftsamt, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz.

Ansprechpartner: Frau Krumbiegel,
Telefon-Nr.: 0371/488 2366
E-Mail: 
rita.krumbiegel@stadt-chemnitz.de
Technisches Rathaus, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz

Immobilienangebot des Liegenschaftsamtes der Stadt Chemnitz
Verkaufsangebot – Villa auf dem Kaßberg

Widmung des Flur-
stückes 869/83 als
neuer Bestandteil
der Straße „Wie-
senweg“, Gemar-
kung Wittgensdorf

(Az: 66.14.03/472/13)
Die Stadt Chemnitz verfügt, dass
das Flurstück 869/83 als neuer
Bestandteil der Straße „Wiesen-
weg“ in der Gemarkung Wittgens-
dorf gemäß §§ 3 und 6 des
Straßengesetzes für den Freistaat
Sachsen (SächsStrG) als Orts-
straße gewidmet und somit dem
Gemeingebrauch nach § 14 des
gleichen Gesetzes zugeführt wird.
Die Gesamtlänge des neuen Stra-
ßenteiles beträgt ca. 74 m.
Entsprechend § 18 des Straßenge-
setzes für den Freistaat Sachsen
ist die Benutzung über den Ge-
meingebrauch hinaus durch eine
genehmigungspflichtige, zeitlich
begrenzte Sondernutzung mög-
lich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben wer-
den.
Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der
Stadt Chemnitz, Markt 1, 09111
Chemnitz oder bei jeder anderen
Dienststelle oder Bürgerservice-
stelle der Stadt Chemnitz einzule-
gen.
Im Tiefbauamt, Annaberger Straße
89, liegt die Flurkarte zur Einsicht-
nahme aus.

Chemnitz, den 23.12.2013

Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin
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Vergabe Nr. 17/14/059

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Neubau schu-
lischer Einrichtungen
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Heinrich-Schütz-Straße, 09130
Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 520: Photovoltaik-Anlage
- 140 Stück PV-Module a 260 Wp

(Summe 36,4 kWp) Garantiean-
forderungen für PV-Module: 
mind. 10 Jahre Produktgewähr-
leistung 
mind. 12 Jahre Leistungsgarantie
auf 90% der Nennleistung 
mind. 25 Jahre Leistungsgarantie
auf 80% der Nennleistung 

- 6 Stück Modultraggestelle 
- 2 Stück Wechselrichter, trafolos,

17,0 kWp PV-Leistung 
- 2 Stück Überspannungsschutzge-

häuse 
- 8 Stück DC-Überspannungsablei-

ter 
- ca. 1000 m PV-Solarkabel 4 mm2

und 6 mm2 in Teillängen 
- ca. 180 m Kabel NYY-J 1 x 16

mm2

- ca. 60 m Leitung Li2YCY 2 x
0,25 mm2

- ca. 180 m Gitterrinne mit Deckel
100 x 50 

- ca. 30 m Gitterrinne mit Deckel
200 x 50 

- ca. 25 m Kabelleiter 125 breit 
- ca. 15 m Kabelrinne 200 x 60 
- 1 Stück Sammelschienenkasten,

PTSK, Bemessungsstrom 160 A

mit Einbaugeräten wie FI-Schal-
ter, Leitungsschutzschalter, Über-
spannungsschutz 

- 1 Stück Drehstromzähler, elektro-
nisch, direkt 

- div. Brandschottungen, Hand-
werksleistungen, Anschlüsse, Po-
tentialausgleich 

- div. Werkplanung, Inbetriebnah-
me, Einweisung, Dokumentation

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los; Vergabe der Lose an
verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 520/17/14/059: Beginn:
01.07.2014, Ende: 31.07.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
zulässig. Pauschalangebote werden
ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Irmscher, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3080, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 520/17/14/059: 10,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-

lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014 
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: D 8705
0000 3501 0075 06E, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/059 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 26.02.2014, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Irmscher, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz

Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 520/17/14/059: 26.02.2014,
10.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das

Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 07.04.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Vergabe Nr. 17/14/062

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Grundschule
Gablenz, Sanierung Sporthalle
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Carl-von-Ossietzky-Straße 171,
09127 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 5: Fassadenarbeiten 
- 625 m2 Untergrund reinigen 
- 490 m2 Untergrund prüfen 
- 32,5 m2 Putz abschlagen 
- 32,5 m2 Ausgleichsputz 
- 195 m Sockelabschluss 
- 60 m2 Sockeldämmplatten EPS

WLG 035, d=14 cm 
- 565 m2 Wärmedämmplatten MW

WLG 035, d=14 cm  
- 625 m2 Armierung mineralischer

Werktrockenmörtel 
- 625 m2 Panzergewebe  
- 130 m Kantenschutz Gewebewin-

kel 
- 150 m Dichtbänder 
- 30 m Anputzleisten 
- 232 m2 Egalisierungsschicht für

Glattputz 
- 232 m2 Silikatputz, glatt und

durchgefärbt 
- 393 m2 Silikatputz 1,0 mm Kör-

nung, durchgefärbt 
- 625 m2 Ausgleichs- und Egalisie-

rungsanstrich, farbig 
- 40 m Piktogramme Strichgrafik

Schablone
- 24 m Außenfensterbank Alumi-

nium 1,5 mm 

- 85 m2 Fußbodenbeschichtung
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los; Vergabe der Lose an
verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 5/17/14/062: Beginn:
31.03.2014, Ende: 27.06.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009:Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur mit Abgabe eines Hauptange-
botes zulässig. Pauschalangebote
werden ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Henke, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3078, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 5/17/14/062: 9,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-

gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30 - 12.00
Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr, Di-Mi
13.00 - 15.30 Uhr, Do 13.30 -
18.00 Uhr, Freitag geschlossen
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/062 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 26.02.2014, 10.30 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3078, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 5/17/14/062: 26.02.2014,
10.30 Uhr; Personen, die bei der

Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern

und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 28.03.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Ausschreibungen
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Der Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschuss hat in seiner Sitzung am
14.01.2014 den Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 09/20 Wohngebiet Am Heim,
Altendorf mit Begründung zur öf-
fentlichen Auslegung bestimmt.
Der Planentwurf mit Begründung
sowie folgende Stellungnahmen
• Umweltamt Stadt Chemnitz, Stel-
lungnahme vom 30.09.2013
• Grünflächenamt Stadt Chemnitz,
Stellungnahme vom 18.10.2013
werden nach § 3 Abs. 2 BauGB im
Zeitraum vom 30.01.2014 bis
03.03.2014 im Stadtplanungsamt,
Technisches Rathaus, Neubau, An-
naberger Straße 89, im Offenle-
gungsbereich der 4. Etage neben
den Panoramaaufzügen, während
der nachfolgend genannten Zeiten
öffentlich ausgelegt: montags bis
mittwochs von 8.30 - 12.00 und
13.00 - 15.00 Uhr, donnerstags von
8.30 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr,
freitags von 8.30 - 12.00 Uhr
Folgende Arten umweltbezogener
Informationen sind verfügbar:
• Grünordnungsplan
• Grünordnerischer Fachbeitrag
• Artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag
Während dieser Auslegungsfrist
können von der Öffentlichkeit Stel-
lungnahmen zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan schriftlich im
Stadtplanungsamt oder mündlich
zur Niederschrift im Zimmer 456
abgegeben werden.
Stellungnahmen, die nicht rechtzei-
tig abgegeben worden sind, können
bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt

bleiben, sofern die Gemeinde deren
Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt
für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungsplans nicht von Bedeutung ist.
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom

Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 

Chemnitz, den 15.01.2014

gez. Börries Butenop //
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 09/20 Wohngebiet Am Heim, Altendorf
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 30.01.2013 den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr.
11/12 Wohnbebauung Markersdor-
fer Südblick als Satzung beschlos-
sen. Der Satzungsbeschluss wird
hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt
o.g. vorhabenbezogene Bebauungs-
plan gemäß § 214 Abs. 4 BauGB
rückwirkend zum 12.06.2013 in
Kraft.
Jedermann kann den Bebauungs-
plan mit der Begründung nach § 10
Abs. 4 BauGB im Stadtplanungsamt,
Sachgebiet Beratung, im Techni-
schen Rathaus, Annaberger Str. 89,
während der Zeiten Montag bis Frei-
tag von 8.30 bis 12.00 Uhr und zu-
sätzlich Donnerstag von 14.00 bis
18.00 Uhr kostenlos einsehen und
über den Inhalt Auskunft verlangen.
Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB
werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs

unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der SächsGemO
zu Stande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden
sind,

3. die Oberbürgermeisterin dem
Beschluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der im 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
Ein Entschädigungsberechtigter kann
Entschädigung verlangen, wenn
durch diesen Bebauungsplan einer
der in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten ist. Es handelt sich
dabei um Entschädigung für Auf-
wendungen im berechtigten Ver-
trauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans in Vorbereitung auf die Ver-
wirklichung von Nutzungsmöglich-
keiten aus diesem Plan gemäß 

§ 39, um Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme für Vermö-
gensnachteile durch bestimmte
Festsetzungen gemäß § 40, um
Entschädigung bei der Begründung
von Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten und bei der Festsetzung von
Pflanzbindungen gemäß § 41 und
Entschädigung bei der Änderung
oder Aufhebung einer bisher zuläs-
sigen Nutzung gemäß § 42 BauGB.
Die Fälligkeit eines solchen An-
spruchs kann durch schriftlichen
Antrag bei der Gemeinde herbeige-
führt werden. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahrs, in dem die
Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

Chemnitz, den 06.01.2014

gez. Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Hinweis: Der Satzungsbeschluss
wurde bereits fehlerhaft im Amts-
blatt Nr. 24 am 12.06.2013 be-
kannt gemacht.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 11/12Wohnbebauung Markersdorfer Südblick

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 17.04.2013 den Bebau-
ungsplan Nr. 09/01 Hauboldstraße
/ Eckstraße als Satzung beschlos-
sen. Der Satzungsbeschluss wird
hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt
o.g. Bebauungsplan gemäß § 214
Abs. 4 BauGB rückwirkend zum
07.08.2013 in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungs-
plan mit der Begründung nach § 10
Abs. 4 BauGB im Stadtplanungsamt,
Sachgebiet Beratung, im Techni-
schen Rathaus, Annaberger Straße
89, während der Zeiten Montag bis
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und
zusätzlich Donnerstag von 14.00 bis
18.00 Uhr kostenlos einsehen und
über den Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB
werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs

unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der SächsGemO
zu Stande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden
sind,

3. die Oberbürgermeisterin dem
Beschluss nach § 52 Abs. 2

SächsGemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde  unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der im §
4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
Ein Entschädigungsberechtigter kann
Entschädigung verlangen, wenn
durch diesen Bebauungsplan einer
der in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten ist. Es handelt sich
dabei um Entschädigung für Auf-
wendungen im berechtigten Ver-
trauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans in Vorbereitung auf die Ver-
wirklichung von Nutzungsmöglich-
keiten aus diesem Plan gemäß 
§ 39, um Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme für Vermö-
gensnachteile durch bestimmte
Festsetzungen gemäß § 40, um
Entschädigung bei der Begründung
von Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten und bei der Festsetzung von
Pflanzbindungen gemäß § 41 und
Entschädigung bei der Änderung
oder Aufhebung einer bisher zuläs-
sigen Nutzung gemäß § 42 BauGB.
Die Fälligkeit eines solchen An-
spruchs kann durch schriftlichen
Antrag bei der Gemeinde herbeige-
führt werden. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahrs, in dem die
Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

Chemnitz, den 06.01.2014

gez. Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Hinweis: Der Satzungsbeschluss
wurde bereits fehlerhaft im Amts-
blatt Nr. 32 am 07.08.2013 be-
kannt gemacht.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan
Nr. 09/01 Hauboldstraße / Eckstraße
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Ausschreibung
Vergabe Nr. 17/14/046

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Georg-Weerth-
Oberschule, Sanierung Fassade,
Dach, Sanitär und Brandschutz
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Uhlandstr. 2-4, 09130 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 6: Baumeisterarbeiten
- 260 m2 Staubschutz UK Kunst-

stofffolie herstellen, räumen, vor-
halten 

- 185 m2 Fliesenbodenbelag abbre-
chen 

- 480 m2 Fliesen/Platten Wand ab-
brechen 

- 10 m3 Boden Beton im Verbund
abbrechen 

- 200 m2 Toiletttrennwände mit Zu-
gangstüren abbrechen 

- 30 Stück Türen Holz/Holzwerk-
stoff abbrechen 

- 230 m2 Mineralfaserdecken ab-
brechen 

- 24 Stück Türlaibungen und Sturz
abbrechen und angleichen 

- 24 Stück Sturzauflager in Be-
standswand herstellen 

- 20 m2 Mauerwerk Innenwand bis
24 cm dick 

- 26 Stück Öffnungen überdecken,
Beton- oder Ziegelsturz 

- 20 dm3 Mauerwerk für Öffnungen
schließen, max. 100 dm3

- 550 m2 Innenputz einlagig Innen-
wand PII D 15 mm Q2 gefilzt 

- 12 m2 Verputzen Kleinflächen PII 
- 110 m2 Brandschutzputz F90 an

Stahl-Träger dreiseitig 
- 10 m3 Boden, Erdarbeiten im Ge-

bäude 
- 3 m3 Ortbeton Bodenplatte,

Unbwehrt 
- 10 m KG-Rohrleitung 
- 60 m2 Trockenbau-Schachtwand

H 4 m D 90 mm UK Stahlblech-
profil 

- 50 m2 Trockenbautrennwand 
H 4,15 m D 200 mm Stahlblech-
profil

- 260 m2 Trockenbau-Vorsatzschale
Vorwandinstallation 

- 65 m senkrechte Verkofferung für
TGA-Rohrleitungen 

- 910 m2 Dachdecken mit Wärme-
dämmschicht Mineralwolle-Mat-
ten 

- 80 m Laufstege im Dachge-
schoss, b=60 cm 

- 220 m2 Unterdecke einlagig
Gipsplatten Typ: H2 D 12,5 mm 

- 33 Stück Sanitärkabinen aus be-
schichteten Holzwerkstoff mit
Türen 

- 10 Stück Schamwände 
- 250 m2 Abdichtung nichtdrü-

ckendes Wasser Bitumenbahn
einlagig

- 220 m2 Zementestrich C40 F5 S
50 mm für Fliesen 

- 220 m2 Bodenbelag Fliesen 30 x
30 cm 

- 600 m2 Wandbekleidung Fliesen
15 x 15 cm 

- 800 m2 Altbeschichtung Disper-
sionsfarbe für Neuanstrich vorbe-
reiten 

- 800 m2 Überholungsbeschich-
tung Wand Dispersionsfarbe 

- 250 m2 Erstbeschichtung Wand
Dispersionsfarbe 

- 440 m2 Malervlies, GK-Decken
und GK-Wände 

- 220 m2 Erstbeschichtung Dec-
kenverkleidung 

- 100 m2 Bodenbelag aus Lino-
leum

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 6/17/14/046: Beginn:
07.04.2014, Ende: 30.11.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur mit Abgabe eines Hauptange-
botes zulässig. Pauschalangebote
werden ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Henke, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3078, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 6/17/14/046: 11,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/046 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 25.02.2014, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3078, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120

Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 6/17/14/046: 25.02.2014,
10.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 04.04.2014
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Ausschreibung
Vergabe Nr. 17/14/097

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Gebrüder-
Grimm-Grundschule, Sanierung
Dach, Fassade, 2. Rettungsweg
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Heinrich-Beck-Straße 2, 09112
Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 20: Heizung/Lüftung/Sanitär
- 300 m Demontage von Rohrlei-

tungen (Heizung/Sanitär) 
- 190 m Heizungsrohrleitung (Stahl-

rohr geschweißt/gepresst) einschl.
Isolierung 

- 15 Stück Stahlröhrenradiatoren 
- 30 Stück Um-/Anbindearbeiten

im Bereich Heizung/Trinkwasser 
- 20 m Lüftungsrohrleitung einschl.

Isolierung
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los

Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 20/17/14/097: Beginn:
18.KW 2014, Ende: 38.KW 2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
zulässig. Pauschalangebote werden
ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Irmscher, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3080, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 20/17/14/097: 14,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks).
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen bis: 30.01.2014. Verspätet
eingehende Anforderungen werden
nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung

auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/097 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 25.02.2014, 11.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Irmscher, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.:  0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 20/17/14/097: 25.02.2014,
11.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme

und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertre-
ter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die

Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 25.03.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303
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Vergabe Nr. 17/14/069

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Grund- und
Oberschule Reichenbrand, Teilsa-
nierung Schulgebäude und Turn-
halle
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Lennéstraße 1, 09117 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 13: Fenster-/Türrestaurierung 
- 23 m2 Einscheiben – Verglasung

ausbauen 
- 4,2 m2 VSG, Verglasung, 6 mm 
- 18,8 m2 VSG, Verglasung, 12 mm 
- 16 m2 Sandstrahlen von Gläsern 
- 4 Stück Türflügel feststellen 
- 1 Stück Eingangstüranlage 5,95

m/2,95 m, dreiteilig mit Pfosten
ausbauen 

- 1 Stück Nachbau Eingangstüran-
lage 5,95 m/2,95 m Holz ISO
VSG Ug1,1 + Schichtstoff 

- 12 Stück Schonschilder im Fuß-
bereich an Türen 

- 1 Stück Türöffner elektrisch 
- 3 Stück Obertürschließer mit

Gleitschiene 
- 1 Stück Außentür 2,20 m/2,45 m

inkl. Rahmen ausbauen, Holz 
- 1 Stück Nachbau Haustür 2,20

m/2,45 m, Eiche, 6 Kassetten,
Holz+Glas 

- 1 Stück Windfang-Innentür 2,00
m/2,20 m, 2 Flügel aufarbeiten,
ausbessern 

- 1 Stück Außentür 2,00 m/3,75
m, Holz, aufarbeiten, ausbessern 

- 1 Stück Außentür 1,40 m/2,35
m, inkl. Rahmen ausbauen, Holz 

- 1 Stück Nachbau Haustür 1,40
m/2,35, Eiche, 2 Kassetten, Holz
+Glas 

- 12 Stück Fensterflügel ausbauen,
Holz 

- 18,8 m2 Holzeinfachfenster mit

Kämpfer aufarbeiten 
- 75 m Dichtungslippen einsetzen 
- 2 Stück Stulpflügel 1,33 m/1,14

m Einfachfenster erneuern 
- 4 Stück Holzeinfachfenster 0,64

m/1,13 m, aufdoppeln, K-Glas 
- 2 Stück Stulpflügel 1,32 m/2,35

m Einfachfenster erneuern 
- 4 Stück Holzeinfachfenster 0,64

m/2,35 m, aufdoppeln, K-Glas 
- 4 Stück Holzeinfachfenster 0,64

m/1,24 m, aufdoppeln, K-Glas 
- 9 Stück Fensterbänke, Holz, aus-

bauen 
- 9 Stück Fensterbänke, Fichte,

innen, erneuern 
- 32 m Profilleiste Fenster außen

ausbauen 
- 32 m Profilleiste Fenster erneu-

ern
- 7 m2 Holzkastenfenster mit

Kämpfer aufarbeiten, Stulp 
- 3 m2 Holzkastenfenster mit

Kämpfer aufarbeiten 
- 4 Stück Flügel 0,57 m/1,05 m

erneuern, Stulpfenster 
- 0,8 m Wetterschenkel erneuern
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 13/17/14/069:
Beginn: 22.04.2014 Turnhalle;
22.04.2014 Schule, Ende:
11.07.2014 Turnhalle; 08.08.2014
Schule
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur bei Abgabe eines Hauptangebo-
tes zulässig. Pauschalangebote wer-

den ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Irmscher, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3080, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 13/17/14/069: 14,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks).
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen bis: 30.01.2014. Verspätet
eingehende Anforderungen werden
nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 06.02.2014
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/069 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 05.03.2014, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Irmscher, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote

verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 13/17/14/069: 05.03.2014,
10.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertre-
ter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-

forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes.
Nachweis der Qualifikation als
„Restaurator im Handwerk” bzw
„Restaurierungsbetrieb im Hand-
werk”
v) Zuschlagsfrist: 04.04.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Vergabe Nr. 17/14/132

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: König-Albert-
Museum (Kunstsammlungen)
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Theaterplatz 1, 09111 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los: Fernkälteleitung 
- 2 Stück Passstücke für Wärme-

mengenrechner und Pumpe DN
40/DN 50

- 1 Stück Plattenwärmeübertrager
90 kW einschl. Kälteisolierung 

- 1 Stück Volumenstrom- und Dif-
ferenzdruckregler DN 50, PN 25 

- 2 Stück Verteiler/Sammler einschl.
Kälteisolierung 

- 42 m Stahlrohrleitung geschweißt
DN 15 - DN 65 einschl. Kälteiso-
lierung 

- 315 m Kupferrohrleitung gepresst
DN 15 - DN 50 einschl. Kälteiso-
lierung 

- diverse Absperrarmaturen DN 15
- DN 50, PN 10 

- diverse Nebenleistungen
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein

h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 17/14/132: Beginn:
16.KW 2014, Ende: 22.KW 2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
zulässig. Pauschalangebote werden
ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Henke, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3078, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /17/14/132: 9,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi

13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/132 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 27.02.2014, 11.30 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3078, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los /17/14/132: 27.02.2014,
11.30 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer

Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertre-
ter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-

cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 03.04.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Ausschreibungen
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Vergabe Nr. 17/14/080

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Rathaus Chem-
nitz, Trockenlegung Altes und
Neues Rathaus
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Markt 1, 09111 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 1: Trockenlegung 
- 1 psch Baustelleneinrichtung

incl. HV/UV Baustrom, Bauwas-
ser, WC-Anlage 

- 1200 m2 Gehweg-Granitplatten
entfernen, lagern, einbauen 

- 1300 m3 Erdarbeiten, Schacht-
tiefe von 0,8 bis ca. 3,0 m 

- 200 m Dränarbeiten 
- 50 m Grundleitung Regenwasser 
- 65 m3 Mauerwerk im unterirdi-

schen Bauraum 
- 70 m2 kleinteilige Betonelemente

/Abdeckungen 
- 30 m kleinteilige Winkelstützele-

mente 
- 60 m2 Abbruch und Einbau

Asphalttrag- und Deckschicht 
- 900 m2 senkrechte Abdichtungs-

maßnahmen mit KSK-Dichtbah-
nen 

- 220 m2 KMB-Dichtung 
- 2 Stück Freitreppenanlagen zum

KG erneuern/sanieren (inkl. Belag)
- 25 m2 Fenster- und Lichtschacht-

vergitterung sanieren incl. Rost-
schutz sowie Ein- und Ausbau der
Gitterkonstruktion 

- 35 m2 Plattenbelag, Verblendung
Lichtschächte und Treppenberei-
che 

- 10 m2 Verblechungsarbeiten (Bau-

klempner) 
- 0,8 m3 Natursteinsanierung (Aus-

wechslung Neuteile) aus Postaer
Sandstein (Bereich Fenster in den
Lichtschächten) inkl. Fugen er-
neuern 

- 150 m Blitzschutz (Ringanker)
Austausch und Reparatur vorhan-
dener Blitzschutzeinrichtung im
unterirdischen Bauraum 

- 260 m2 Sicherung von Versor-
gungsleitungen (alle Medien) im
Baufeld

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 1/17/14/080: Beginn:
19.KW 2014, Ende: 33.KW 2015;
Winterpause ab 40.KW 2014 bis
15.KW 2015
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur mit Abgabe eines Hauptange-
botes zulässig. Pauschalangebote
werden ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Chavane, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3081, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de

l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 1/17/14/080: 13,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 06.02.2014
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: D 8705
0000 3501 0075 06E, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/080 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 26.02.2014, 11.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Chavane, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3081, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,

Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 1/17/14/080: 26.02.2014,
11.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertre-
ter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-

tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 08.04.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Vergabe Nr. 17/14/134

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Heinrich-
Heine-Grundschule
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Augsburger Straße 32, 09126
Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 6: Innenputzarbeiten 
Schule:
- ca. 85 m2 Untergrund grundieren 
- ca. 85 m2 Kalk-Zement-Putz, 

P IIb 
- ca. 80 m Leibungen mit Kalk-Ze-

ment-Putz, P IIb 
- ca. 150 m  Eckschutzschienen
- ca. 20 m2 Zementputz als Unter-

u. Oberputz P IIIb 
- ca. 45 m Leibungen mit Zement-

Putz, P IIIb 
- ca. 20 m2 Armierungsgewebe 
Sporthalle:
- ca. 140 m2 Untergrund grundie-

ren 
- ca. 20 m2 Kalk-Zement-Putz, 

P IIb 
- ca. 10 m Leibungen mit Kalk-Ze-

ment-Putz, P IIb 
- ca. 25 m Eckschutzschienen  
- ca. 85 m2 Zementputz als Unter-

u. Oberputz P IIIb 
- ca. 20 m Leibungen mit Zement-

Putz, P IIIb 
- ca. 25 m2 Armierungsgewebe
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art

und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los; Vergabe der Lose an
verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 6/17/14/134: Beginn:
14.KW 2014, Ende: 18.KW 2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
zulässig. Pauschalangebote werden
ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Henke, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3078, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 6/17/14/134: 7,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 06.02.2014
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-

sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 007506, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/134 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 28.02.2014, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3078, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 6/17/14/134: 28.02.2014,
10.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten

r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-

trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns . Bei Einsatz von Nach-
unternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes.
v) Zuschlagsfrist: 28.03.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Ausschreibungen
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 10.07.2013 den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr.
08/05 Wohngebiet Zinzendorf-
straße, Altendorf als Satzung be-
schlossen. Der Satzungsbeschluss
wird hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt
o.g. vorhabenbezogene Bebauungs-
plan in Kraft.
Jedermann kann den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan mit der Be-
gründung nach § 10 Abs. 4 BauGB
im Stadtplanungsamt, Sachgebiet
Beratung, im Technischen Rathaus,
Annaberger Straße 89, während der
Zeiten Montag bis Freitag von 8.30
bis 12.00 Uhr und zusätzlich Don-
nerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr kos-
tenlos einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen.

Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB
werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs

unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der SächsGemO
zu Stande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden

sind,
3. die Oberbürgermeisterin dem
Beschluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der im 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
Ein Entschädigungsberechtigter kann
Entschädigung verlangen, wenn
durch diesen Bebauungsplan einer
der in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten ist. Es handelt sich
dabei um Entschädigung für Auf-
wendungen im berechtigten Ver-
trauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans in Vorbereitung auf die Ver-
wirklichung von Nutzungsmöglich-
keiten aus diesem Plan gemäß 
§ 39, um Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme für Vermö-
gensnachteile durch bestimmte
Festsetzungen gemäß § 40, um
Entschädigung bei der Begründung
von Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten und bei der Festsetzung von
Pflanzbindungen gemäß § 41 und
Entschädigung bei der Änderung
oder Aufhebung einer bisher zuläs-
sigen Nutzung gemäß § 42 BauGB.
Die Fälligkeit eines solchen An-
spruchs kann durch schriftlichen
Antrag bei der Gemeinde herbeige-
führt werden. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahrs, in dem die
Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

Chemnitz, den 06.01.2014

gez. Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung

Satzungsbeschluss zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 08/05

Wohngebiet Zinzendorfstraße, Altendorf
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Vergabe Nr. 17/14/042

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Grund- und
Oberschule Altendorf, Innensanie-
rung, Erneuerung Haustechnik
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Ernst-Heilmann-Straße 11, 09116
Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 9: Parkettarbeiten
- 132 m2 Parkett Eiche aufarbeiten

und versiegeln 
- 96 m Parkettsockelleisten Eiche

neu
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages: 
Ausführungsfrist für den Gesamt-

auftrag: 9/17/14/042: Beginn:
17.03.2014, Ende: 04.04.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur mit Abgabe eines Hauptange-
botes zulässig. Pauschalangebote
werden ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Henke, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3078, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 9/17/14/042: 7,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks).
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen bis: 30.01.2014 
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30 - 12.00
Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr, Di-Mi
13.00 - 15.30 Uhr, Do 13.30 -
18.00 Uhr, Freitag geschlossen
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht

erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/042 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 20.02.2014, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3078, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 9/17/14/042: 20.02.2014,
10.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-

summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertre-
ter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-

destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 20.03.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Vergabe Nr. 17/14/043

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Grund- und
Oberschule Altendorf
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Ernst-Heilmann-Straße 11, 09116
Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 10: Betonwerksteinarbeiten
- 724 m2 Reinigen von Terrazzoflä-

chen Innenbereich 
- 96 m Risssanierung Terrazzo 
- 3 m Einbau von Mosaik in vorhan-

denen Terrazzobelag 
- 36 m Einbau von Fries in vorhan-

denen Terrazzobelag 
- 2 m2 Einbau von Terrazzo in vor-

handenen Terrazzobelag 
- 724 m2 Versiegelung Terrazzo Po-

lierwachs 
- 48 m Reinigen von Blockstufen

B=340 cm Granit Innenbereich 
- 252 m Reinigen von Blockstufen

B=200 cm Granit Innenbereich 
- 112 m Reinigen von Blockstufen

B=200 cm Sandstein Innenbe-
reich

- 24 m Anschlussfuge mit Kunst-
stoffvergüteten Spezial-Fugen-
mörtel 

- 82 m2 Schleifen Terrazzo-Fenster-
bänke 

- 82 m2 Versiegelung Terrazzo-
Fensterbänke Polierwachs

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art

und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 10/17/14/043: Beginn:
02.06.2014, Ende: 28.08.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur mit Abgabe eines Hauptange-
botes zulässig. Pauschalangebote
werden ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Irmscher, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3080, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 10/17/14/043: 7,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). 
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen bis: 30.01.2014. Verspätet
eingehende Anforderungen werden
nicht berücksichtigt. 

Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30 - 12.00
Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr, Di-Mi
13.00 - 15.30 Uhr, Do 13.30 -
18.00 Uhr, Freitag geschlossen
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/043 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 20.02.2014, 10.30 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Irmscher, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 10/17/14/043: 20.02.2014,
10.30 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:

Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertre-
ter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern

und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes.
v) Zuschlagsfrist: 20.03.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Ausschreibungen
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Am 31. August 2014 finden die
Wahlen zum sechsten Sächsischen
Landtag statt. Maßgebend für die
Wahl sind die Vorschriften des Ge-
setzes über die Wahlen zum Säch-
sischen Landtag (Sächsisches
Wahlgesetz – SächsWahlG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
15. September 2003 (SächsGVBl.
S. 525), zuletzt geändert durch das
Fünfte Gesetz zur Änderung des
Gesetzes über die Wahlen zum
Sächsischen Landtag vom 6. Juni
2013 (SächsGVBl. S. 442) und der
Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern über die
Durchführung der Wahlen zum Säch-
sischen Landtag (Landeswahlord-
nung – LWO) vom 15. September
2003 (SächsGVBl. S. 543), zuletzt
geändert durch Artikel 12 § 6 des
Gesetzes vom 12. Dezember 2008
(SächsGVBl. S. 866, 880).
Aufgrund von § 28 LWO fordere ich
hiermit zur möglichst frühzeitigen
Einreichung von Beteiligungsanzei-
gen und Kreiswahlvorschlägen für
die Wahlen zum sechsten Sächsi-
schen Landtag am 31. August
2014 auf.
1. Wahlvorschlagsrecht
Wahlvorschläge können von Par-
teien und nach Maßgabe des § 20
SächsWahlG von Wahlberechtigten
(andere Kreiswahlvorschläge) ein-
gereicht werden.
2. Beteiligungsanzeigen
Parteien, die nicht parlamentarisch
vertreten sind und deren Parteiei-
genschaft der Bundeswahlaus-
schuss bei der letzten Wahl zum
Deutschen Bundestag nicht festge-
stellt hat, können einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie bis
spätestens am 2. Juni 2014,
18:00 Uhr, (90. Tag vor der Wahl)
der Landeswahlleiterin ihre Beteili-
gung an der Wahl schriftlich ange-
zeigt haben und der Landeswahl-
ausschuss ihre Parteieigenschaft
festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 Sächs-
WahlG). Nicht parlamentarisch ver-
treten ist eine Partei, wenn sie am
2. Juni 2014 (90. Tag vor der
Wahl) weder im Deutschen Bundes-
tag noch in einem Landesparla-
ment aufgrund eigener Wahlvor-
schläge vertreten ist. Die Anzeige
muss den Namen und die Kurzbe-
zeichnung, unter denen sich die
Partei an der Wahl beteiligen wird,
enthalten. Sie muss von mindes-
tens drei Mitgliedern des Landes-
vorstandes, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter,
eigenhändig unterzeichnet sein.
Besteht kein Landesverband, so ist
die Anzeige von den Vorständen der
nächst niedrigeren Gebietsverbän-
de, in deren Bereich der Wahlkreis
liegt, zu unterzeichnen. Außerdem
sind der Anzeige die schriftliche
Satzung und das schriftliche Pro-
gramm der Partei sowie ein Nach-

weis über die satzungsmäßige Be-
stellung des Vorstandes beizufügen.
Zur weiteren Verfahrensweise wird
auf § 18 SächsWahlG verwiesen.

3. Kreiswahlvorschläge
3.1 Wählbarkeit
Wählbar sind alle Deutschen im
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes, die am Wahltag 
• das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben,

• seit mindestens 12 Monaten im
Wahlgebiet (Freistaat Sachsen)
ihre Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen ihre Hauptwohnung, ha-
ben oder, falls sie keine Wohnung
in einem anderen Land der Bun-
desrepublik Deutschland haben,
sich sonst im Freistaat Sachsen
gewöhnlich aufhalten und 

• nicht nach § 15 SächsWahlG von
der Wählbarkeit ausgeschlossen
sind.

Ausgeschlossen von der Wählbar-
keit ist gemäß § 15 SächsWahlG,
wer 
• nach § 12 SächsWahlG vom Wahl-
recht ausgeschlossen ist oder 

• infolge Richterspruchs die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

3.2 Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen
Eine Partei kann in einem Wahl-
kreis nur einen Kreiswahlvorschlag
einreichen. Dieser muss den Na-
men eines Bewerbers enthalten.
Jeder Bewerber darf nur in einem
Wahlkreis und hier nur in einem
Kreiswahlvorschlag benannt wer-
den. Als Bewerber einer Partei kann
in einem Kreiswahlvorschlag nur
benannt werden, wer 
• in einer Versammlung der zum
Zeitpunkt ihres Zusammentritts
im Wahlkreis wahlberechtigten
Mitglieder der Partei (Mitglieder-
versammlung zur Wahl eines
Wahlkreisbewerbers ) oder 

• in einer besonderen oder allge-
meinen Vertreterversammlung 

in geheimer Wahl hierzu gewählt
worden ist. Der Bewerber muss sei-
ner Benennung schriftlich und un-
widerruflich zustimmen. Für die
Bestimmungen zur Durchführung
der Mitglieder- bzw. Vertreterver-
sammlungen zur Aufstellung von
Parteibewerbern wird auf § 21
SächsWahlG verwiesen. 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen
eine Vertrauensperson und eine
stellvertretende Vertrauensperson
benannt werden. 
Kreiswahlvorschläge für die Wahl-
kreise 10 Chemnitz 1, 11 Chemnitz
2 und 12 Chemnitz 3 sind bis spätes-
tens zum 26. Juni 2014, 18:00 Uhr,
(66. Tag vor der Wahl) bei der
Dienststelle des Kreiswahlleiters
(keine andere Dienststelle der Stadt-
verwaltung!) schriftlich einzurei-
chen. Als fristgemäß eingegangen
zählen alle Kreiswahlvorschläge,

die bis zum oben benannten Zeit-
punkt in der Dienststelle des Kreis-
wahlleiters vorliegen. Bei postali-
schem Versand liegt die Verantwort-
lichkeit für den fristgemäßen Ein-
gang beim Einreicher des Kreis-
wahlvorschlags.

3.3 Inhalt und Form der Kreiswahl-
vorschläge
(1) Kreiswahlvorschläge sollen
nach dem Muster der Anlage 8
LWO eingereicht werden. Sie müs-
sen
• Familienname, Vornamen, Beruf
oder Stand, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und Anschrift (Haupt-
wohnung) des Bewerbers 

• den Namen der einreichenden
Partei und die Kurzbezeichnung,
sofern sie eine solche verwendet;
bei anderen Kreiswahlvorschlägen
(§ 20 Abs. 3 SächsWahlG) deren
Kennwort 

enthalten.
Der Kreiswahlvorschlag soll außer-
dem die Namen und Anschriften
der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson ent-
halten.
(2) Kreiswahlvorschläge von Par-
teien sind von mindestens drei Mit-
gliedern des Vorstandes des Lan-
desverbandes, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter,
eigenhändig zu unterzeichnen. Hat
eine Partei im Freistaat Sachsen
keinen Landesverband oder keine
einheitliche Landesorganisation,
müssen die Kreiswahlvorschläge
von den Vorständen der nächst
niedrigen Gebietsverbände, in de-
ren Bereich der Wahlkreis liegt, un-
terzeichnet werden. Die Unter-
schriften des einreichenden Vor-
standes genügen, wenn er inner-
halb der Einreichungsfrist nach-
weist, dass der Landeswahlleiterin
eine entsprechende schriftliche
Vollmacht der anderen beteiligten
Vorstände vorliegt.
Andere Kreiswahlvorschläge nach
Maßgabe des § 20 SächsWahlG
müssen von drei Unterzeichnern
des Wahlvorschlages gemäß (3)
selbst unterzeichnet werden.
(3) Kreiswahlvorschläge von Par-
teien, die nicht parlamentarisch
vertreten sind (vgl. Punkt 2. Betei-
ligungsanzeigen) und andere Kreis-
wahlvorschläge nach Maßgabe des
§ 20 SächsWahlG müssen von min-
destens 100 Wahlberechtigten des
Wahlkreises eigenhändig unter-
zeichnet sein. Die Wahlberechti-
gung im Wahlkreis muss zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung ge-
geben sein und ist bei der Einrei-
chung der Unterstützungsunter-
schrift nachzuweisen. Ein Wahlbe-
rechtigter darf nur einen Kreiswahl-
vorschlag unterzeichnen. Hat je-
mand mehrere Kreiswahlvorschläge
unterzeichnet, ist seine Unter-

schrift auf allen Kreiswahlvorschlä-
gen ungültig, die bei der Gemeinde
nach der ersten Bestätigung des
Wahlrechts eingehen. Unterstüt-
zungsunterschriften sind auf amtli-
chen Formblättern gemäß Anlage
11 LWO zu erbringen. Diese Form-
blätter werden von mir kostenfrei
bereitgestellt. Bei der Anforderung
sind Familienname, Vornamen und
Anschrift der Hauptwohnung des
vorzuschlagenden Bewerbers sowie
die Bezeichnung der Partei (ggf.
mit Kurzbezeichnung) bzw. bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen das
Kennwort anzugeben. Parteien ha-
ben außerdem nachzuweisen, dass
die Bewerberaufstellung in einer
Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung nach den Maßgaben des § 21
SächsWahlG erfolgt ist. Unter-
schriften auf nicht von mir ausge-
gebenen Formblättern sind ungül-
tig.
Wahlberechtigte, die einen Kreis-
wahlvorschlag unterstützen, müs-
sen die Erklärung auf dem Form-
blatt eigenhändig unterzeichnen.
Neben der Unterschrift sind Fami-
lienname, Vornamen, Geburtsda-
tum und Anschrift der Hauptwoh-
nung des Unterzeichners sowie der
Tag der Unterschriftsleistung anzu-
geben. Für jeden Unterzeichner ist
auf dem Formblatt eine Bescheini-
gung der Einwohnermeldebehörde
beizubringen, dass er zum Zeit-
punkt der Unterschriftsleistung in
dem betreffenden Wahlkreis wahl-
berechtigt ist. 
Kreiswahlvorschläge von Parteien
dürfen erst nach Aufstellung des
Bewerbers durch eine Mitglieder-
oder Vertreterversammlung unter-
stützt werden. Vorher geleistete Un-
terstützungsunterschriften sind un-
gültig.
(4) Dem nach Anlage 8 LWO einzu-
reichenden Kreiswahlvorschlag sind
beizufügen:
• die Erklärung des vorgeschlage-
nen Bewerbers, dass er seiner
Aufstellung zustimmt und für kei-
nen anderen Wahlkreis seine Zu-
stimmung zur Benennung als
Bewerber gegeben hat (Anlage 9
LWO),

• die Bescheinigung der zuständi-
gen Gemeinde, dass der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist
(Anlage 9 LWO),

• bei Kreiswahlvorschlägen von Par-
teien eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die Beschlussfas-
sung der Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung, in der der Be-
werber aufgestellt worden ist,
einschließlich der nach § 21 
Abs. 5 SächsWahlG vorgeschrie-
benen Versicherungen an Eides
statt (Anlage 10 LWO), wobei sich
die Versicherung an Eides statt
auch darauf zu erstrecken hat,
dass jeder stimmberechtigte Teil-

nehmer der Versammlung vor-
schlagsberechtigt war, und

• Unterstützungsunterschriften
nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichner, sofern
der Kreiswahlvorschlag von min-
destens 100 Wahlberechtigten
des Wahlkreises unterzeichnet
sein muss.

(5) Die Bescheinigungen der Wähl-
barkeit bzw. des Wahlrechts werden
von der Einwohnermeldebehörde
kostenfrei erteilt.
(6) Vordrucke für Kreiswahlvor-
schläge, Zustimmungserklärungen
und Wählbarkeitsbescheinigungen,
Niederschriften über die Mitglieder-
/Vertreterversammlung können im
Internet unter der Adresse 
www.statistik.sachsen.de über die
dort befindlichen Links „Wahlen” –
„Landtagswahl 2014“ – „Rechts-
grundlagen” als Formulare ausge-
füllt und ausgedruckt werden bzw.
bei mir kostenfrei bezogen werden.
Die Formblätter für Unterstützungs-
unterschriften nach Anlage 11 LWO
werden von mir ebenfalls kostenfrei
bereitgehalten. 
(7) Für die Zurücknahme, Ände-
rung und Beseitigung von Mängeln
in Kreiswahlvorschlägen wird auf
die §§ 23 bis 25 SächsWahlG ver-
wiesen.

4. Anschriften
Büro der Landeswahlleiterin

Hausanschrift:
Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen
Die Landeswahlleiterin
Macherstraße 63
01917 Kamenz
Postanschrift:
Freistaat Sachsen –
Die Landeswahlleiterin
Postfach 1105
01911 Kamenz
E-Mail: landeswahlleiter@
statistik.sachsen.de

Dienststelle des Kreiswahlleiters
der Wahlkreise 10 Chemnitz 1, 
11 Chemnitz 2, 12 Chemnitz 3

Hausanschrift:
Stadt Chemnitz
Wahlbehörde
Getreidemarkt 3
09111 Chemnitz
Postanschrift:
Stadt Chemnitz
Wahlbehörde
09106 Chemnitz
Telefon: 0371 488-1832
Fax: 0371 488-1897
E-Mail: 
wahlbehoerde@stadt-chemnitz.de

Chemnitz, 22. Januar 2014

Berthold Brehm //
Kreiswahlleiter

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters der Wahlkreise 10 Chemnitz 1, 11 Chemnitz 2 und 12 Chemnitz 3
über die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Landtagswahl am 31. August 2014
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Vergabe Nr. 17/14/044

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b)Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Grund- und
Oberschule Altendorf, Innensanie-
rung, Erneuerung Haustechnik
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Ernst-Heilmann-Straße 11, 09116
Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 4: Metallbauarbeiten
- 3 Stück Alu-Glas-Rauchschutz-

elemente 6-teilig mit 2-flügeliger
Tür

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los; Vergabe der Lose an
verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 4/17/14/044: Beginn:
05.06.2014, Ende: 25.07.2014

j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur mit Abgabe eines Hauptange-
botes zulässig. Pauschalangebote
werden ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Henke, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3078, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 4/17/14/044: 7,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30 - 12.00
Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr, Di-Mi
13.00 - 15.30 Uhr, Do 13.30 -
18.00 Uhr, Freitag geschlossen
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und

Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/044 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 20.02.2014, 11.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3078, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 4/17/14/044: 20.02.2014,
11.00 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter

Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-

ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 20.03.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Vergabe Nr. 17/14/047

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Georg-Weerth-
Oberschule, Sanierung Fassade,
Dach, Sanitär und Brandschutz
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Uhlandstraße 2-4, 09130 Chem-
nitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 8: Tischlerarbeiten, Innentüren 
- 14 Stück Innentüren mit Holztür-

blatt und Stahlzarge, mit Schall-
schutzanforderungen bis 38 dB 

- 16 Stück Innentüren mit Holztür-
blatt und Stahlzarge, mit Schall-
schutzanforderungen bis 38 dB
dichtschließend 

- 18 Stück Innentüren mit Holztür-
blatt und Stahlzarge, mit Anforde-
rungen an den Brandschutz- und
Rauchschutz T30/RS, Schall-
schutzanforderungen bis 38 dB 

- 11 m Verkleidung von waagerech-
ten Heizleitungen mit Tischler-
platten-Material

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen

Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 8/17/14/047: Beginn:
02.06.2014, Ende: 29.09.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur bei Abgabe eines Hauptangebo-
tes zulässig. Pauschalangebote wer-
den ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Irmscher, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3080, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 8/17/14/047: 8,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi

13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/047 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 25.02.2014, 10.30 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Irmscher, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 8/17/14/047: 25.02.2014,
10.30 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer

Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertre-
ter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-

cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes
v) Zuschlagsfrist: 20.03.2014
w)  Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Chemnitz, Altchemnitzer Straße
41, 09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Ausschreibungen
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Vergabe Nr. 17/14/066

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6501, Fax: 488 6591,
Email: gmh@stadt-chemnitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach
VOB/A
d) Art des Auftrags: Grund- und
Oberschule Reichenbrand, Teilsa-
nierung Schulgebäude und Turn-
halle
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Lennéstraße 1, 09117 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 7.2: Erkerverkleidung
- 11,0 m Blechabdeckung demon-

tieren Kupfer 
- 11,0 m Brüstungsabdeckung

Titan-Zink-Blech 
- 24,0 m2 Wandschiefer (Coquet-

tes) aufnehmen zur Wiederver-
wendung 

- 8,5 m2 Wandschiefer entsorgen 
- 24,0 m2 Unterdeckung entfernen 
- 24,0 m2 Wandschalung reinigen,

überprüfen 
- 24,0 m2 Wandschalung nachna-

geln 
- 5,0 m2 Wandschalung ausbessern 
- 24,0 m2 Zellulose-Einblasdäm-

mung 12 cm dick 
- 24,0 m2 Unterdeckung, diffusi-

onsoffen 
- 8,5 m2 Wandschiefer neu (Co-

quettes) 
- 15,5 m2 Wandschiefer anbringen/

wieder verwenden (Coquettes) 
- 10,0 m Eckausbildung Schiefer-

bekleidung 
- 5,0 m Abschluss „Ortgang” Spitz-

winkelschablonen Schiefer 
- 22,0 m Firstreihe Schiefer Schup-

penschablonen 
- 22,0 m Fußreihe Schiefer Schup-

penschablonen 
- 5 Stück Blumenkästen Holz de-

montieren 
- 10 Stück Blumenkastenhalter be-

schichten 
- 5 Stück Blumenkästen Holz neu
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los; Vergabe der Lose an
verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 7.2/17/14/066: Beginn:
21.04.2014, Ende: 06.06.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3
VOB/A 2009: Zulässigkeit von Ne-
benangeboten: Nebenangebote sind
nur bei Abgabe eines Hauptangebo-
tes zulässig. Pauschalangebote wer-
den ausgeschlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Frau
Henke, Zimmer 018, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 3078, Fax: 488 3096,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 7.2/17/14/066: 10,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine

Schecks). Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen bis: 30.01.2014
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 06.02.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00
Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi
13.00-15.30 Uhr, Do 13.30-
18.00 Uhr, Freitag geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB, Ausgabe 2000, ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Kassen- und
Steueramt: Stadt Chemnitz, Kredit-
institut: Sparkasse Chemnitz, Kon-
tonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/066 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: 21.02.2014, 10.30 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3078, Fax: 488 3096, Email: sub-
missionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote
verfasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe
Los 7.2/17/14/066: 21.02.2014,

10.30 Uhr; Personen, die bei der
Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten:
Ab einer Auftragssumme von
250.000,- € ohne Umsatzsteuer
Bürgschaft für Vertragserfüllung in
Höhe von 5% der Auftragssumme
und Bürgschaft für Mängelansprü-
che in Höhe von 3% der Auftrags-
summe einschließlich erteilter
Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von Nachunter-
nehmen ist auf gesondertes Verlan-
gen nachzuweisen, dass die vorge-
sehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung
für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung
mit dem Angebot das Formblatt
„Eigenerklärung zur Eignung für
nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzu-
legen. Angaben/Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leis-
tungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-

trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die
Angabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden. Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu be-
stätigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Ein-
tragung in die Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskam-
mer, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach 
§ 48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft. Sofern es in
dem Gewerk einen gesetzlich gere-
gelten Mindestlohn gibt, dann er-
folgt bei dessen Nichteinhaltung
der Ausschluss des Angebotes Auf
Verlangen eigene Referenzen und
Erfahrungen im Denkmalschutz
nachweisen.
v) Zuschlagsfrist: 21.03.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen
Vergabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371
5320, Fax: 5321303

Ausschreibung
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Vergabe Nr. 10/10/14/002

a) Name und Anschrift der Verga-
bestelle (Auftraggeber): Zur Ange-
botsabgabe auffordernde Stelle:
Stadt Chemnitz, Hauptamt, Abt.
Zentrale Verwaltungsdienste und
Beschaffungsstelle, Submissions-
stelle, Frau Beck, Markt 1, 09111
Chemnitz, Tel.: 0371 488 1067,
Fax: 488 1090, Email: vol.submis-
sionsstelle@stadt-chemnitz.de
Den Zuschlag erteilende Stelle:
Stadt Chemnitz, Hauptamt, Abt.
Zentrale Verwaltungsdienste und
Beschaffungsstelle, Markt 1,
09111 Chemnitz
Stelle, bei der die Angebote einzu-
reichen sind: Stadt Chemnitz,
Hauptamt, Abt. Zentrale Verwal-
tungsdienste und Beschaffungs-

stelle, Submissionsstelle, Frau
Beck, Markt 1, 09111 Chemnitz,
Tel.: 0371 488 1067, Fax: 488
1090, Email: vol.submissionsstelle
@stadt-chemnitz.de
b) Art der Vergabe: Öffentliche Aus-
schreibung VOL/A
c) Einreichungsform für Teilnahme-
anträge oder Angebote: 
schriftlich
d) Art und Umfang der Leistung
sowie Ort der Leistungserbringung:
Ausführungsort: Stadt Chemnitz,
Kindertagesstätte, Ludwig-Richter-
Straße 27 Haus I und II, 09131
Chemnitz
Art und Umfang der Leistung: Aus-
stattung Gruppenräume / Mehr-
zweckraum; Sanierung Kinderta-
gesstätte Ludwig-Richter-Straße 27
Haus I und II, 09131 Chemnitz

f) Zulassung von Nebenangeboten:
nein
g) Bestimmungen über die Ausfüh-
rungsfrist:
Ausführungsfrist für den Gesamt-
auftrag: 10/10/14/002: Beginn:
Mai 2014, Ende: Juli 2014
h) Ausgabe der Vergabeunterlagen
durch: Vergabeunterlagen sind bei
folgender Anschrift erhältlich:
Stadt Chemnitz, Hauptamt, Abt.
Zentrale Verwaltungsdienste und
Beschaffungsstelle, Submissions-
stelle, Frau Beck, Markt 1, 09111
Chemnitz, Tel.: 0371 488 1067,
Fax: 488 1090, Email: vol.submis-
sionsstelle@stadt-chemnitz.de
i) Teilnahme- oder Angebots- und
Bindefrist: 
Angebotsfrist: 18.02.2014, 10.00
Uhr, Bindefrist: 11.03.2014

j) Höhe geforderter Sicherheitsleis-
tungen: keine
k) Wesentliche Zahlungsbedingun-
gen: siehe Verdingungsunterlagen
l) Geforderte Eignungsnachweise:
Mit dem Angebot einzureichen:
Nachweis oder Eigenerklärung zu
Referenzen der letzten 2 Jahre.
m) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 10/10/14/002: 5,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Anforderung
der Verdingungsunterlagen: schrift-
lich. Nur bei der Submissionsstelle
angeforderte Verdingungsunterla-
gen werden gewertet. Der Versand
erfolgt nach Vorlage der Kopie des
Einzahlungsbeleges (kein Scheck).
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt. 

Anforderung bis: 30.01.2014 
Abholung/Versand: 06.02.2014 
Stadt Chemnitz, Submissionsstelle
VOL, Markt 1 /Zi. 416a, 09111
Chemnitz 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr, Dienstag und
Donnerstag: 13.00 - 15.00 Uhr
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Kassen- und Steueramt, Kre-
ditinstitut: Sparkasse Chemnitz,
Kontonummer: 3501007506, Bank-
leitzahl: 87050000, IBAN: DE24
8705 0000 3501 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 18507449, 10/10/14/002
n) Zuschlagskriterien: Sollten sich
die Leistungen nach Art und Um-
fang nicht unterscheiden, wird das
einzige Zuschlagskriterium der
Preis sein.

Ausschreibung

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 19.09.2012 den Bebau-
ungsplan Nr. 09/13 Limbacher
Straße 194 - 230 als Satzung be-
schlossen. Der Satzungsbeschluss
wird hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt
o.g. Bebauungsplan gemäß § 214
Abs. 4 BauGB rückwirkend zum
07.11.2012 in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungs-
plan mit der Begründung nach § 10
Abs. 4 BauGB im Stadtplanungsamt,
Sachgebiet Beratung, im Techni-
schen Rathaus, Annaberger Straße
89, während der Zeiten Montag bis
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und
zusätzlich Donnerstag von 14.00 bis
18.00 Uhr kostenlos einsehen und
über den Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachungsanordnung:

Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB
werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs

unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der SächsGemO
zu Stande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung

nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden
sind,

3. die Oberbürgermeisterin dem
Beschluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht wor-

den ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der im 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
Ein Entschädigungsberechtigter kann
Entschädigung verlangen, wenn
durch diesen Bebauungsplan einer
der in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten ist. Es handelt sich
dabei um Entschädigung für Auf-
wendungen im berechtigten Ver-
trauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungs-

plans in Vorbereitung auf die Ver-
wirklichung von Nutzungsmöglich-
keiten aus diesem Plan gemäß 
§ 39, um Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme für Vermö-
gensnachteile durch bestimmte
Festsetzungen gemäß § 40, um
Entschädigung bei der Begründung
von Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten und bei der Festsetzung von
Pflanzbindungen gemäß § 41 und
Entschädigung bei der Änderung
oder Aufhebung einer bisher zuläs-
sigen Nutzung gemäß § 42 BauGB.
Die Fälligkeit eines solchen An-
spruchs kann durch schriftlichen
Antrag bei der Gemeinde herbeige-

führt werden. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem
die Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

Chemnitz, den 06.01.2014

gez. Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Hinweis: Der Satzungsbeschluss
wurde bereits fehlerhaft im Amts-
blatt Nr. 32 am 07.08.2013 be-
kannt gemacht.

Öffentliche Bekanntmachung

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 09/13 Limbacher Straße 194 - 230
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Der Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschuss hat in seiner Sitzung am
06.12.2011 den Entwurf der 32.
Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Chemnitz im Bereich
der ehem. Lungenheilstätte Borna
und Umgebung (Stadtteile Borna-
Heinersdorf und Wittgensdorf) mit
Begründung einschließlich Um-
weltbericht gebilligt und zur öffent-
lichen Auslegung bestimmt.
Der Planentwurf mit Begründung
einschließlich Umweltbericht sowie
folgende Stellungnahmen
• Planungsverband Region Chem-
nitz, Stellungnahme vom
23.05.2011 zur Lage des Ände-
rungsbereiches gemäß regionalp-
lanerischer Darstellung in einem
Vorbehaltsgebiet Natur und Land-
schaft (Arten- und Biotopschutz)
somit Möglichkeit der Erweiterung
und Aufwertung durch die Plan-
maßnahme
• Autobahnamt Sachsen, Stellung-
nahme vom 17.05.2011 zu
Schallschutzmaßnahmen im Zuge
der BAB
• Umweltamt Stadt Chemnitz, Stel-
lungnahme vom 16.06.2011 zu
Immissionsschutz, Klima und Er-
holungseignung sowie zur Altab-
lagerung „Kippe Lungenheilstät-
te“ und einem bestehenden
Schachtbrunnen
• Untere Forstbehörde, Stellung-
nahme vom 01.06.2011 zum
vorhandenen Waldbestand i. S.

des Waldgesetzes
werden nach § 3 Abs. 2 BauGB im
Zeitraum vom 30.01.2014 bis
03.03.2014 im Stadtplanungsamt,
Technisches Rathaus, Neubau, An-
naberger Straße 89, im Gang der 4.
Etage neben dem Zimmer 441,
während der nachfolgend genann-
ten Zeiten öffentlich ausgelegt:
montags bis mittwochsvon 8.30 -
12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr, don-
nerstags von 8.30 - 12.00 und 13.00
- 18.00 Uhr, freitags von 08.30 -
12.00 Uhr
Folgende Arten umweltbezogener
Informationen sind verfügbar:
• Umweltbericht in der Fassung
vom September 2011 mit Be-
schreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen, Bestands-
aufnahme, Bewertung der
Schutzgüter Mensch, Tiere und
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft
und Klima, Landschaft, Kultur-
und Sachgüter sowie Maßnahmen
zu Vermeidung, Verringerung und
zum Ausgleich nachteiliger Um-
weltauswirkungen auf diese
Schutzgüter (Teil B der Planbe-
gründung)
Während dieser Auslegungsfrist
können von der Öffentlichkeit
schriftliche Stellungnahmen zur
Änderung des Flächennutzungspla-
nes im Stadtplanungsamt oder
mündlich zur Niederschrift im Zim-
mer 441 abgegeben werden.
Stellungnahmen, die nicht recht-

zeitig abgegeben worden sind, kön-
nen bei der Beschlussfassung über
den Flächennutzungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte
und nicht hätte kennen müssen
und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Flächennutzungsplanes
nicht von Bedeutung ist.
Wie bereits bekannt gemacht, kann
jedermann den seit dem
24.10.2001 wirksamen Flächen-

nutzungsplan der Stadt Chemnitz,
einschließlich der wirksamen Er-
gänzungen, Änderungen und An-
passungen, im Stadtplanungsamt,
Abt. Stadtentwicklungsplanung ein-
sehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen.

Chemnitz, den 15.01.2014

gez. Börries Butenop
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Hinweis: Die öffentliche Auslegung
wird aus Rechtssicherheitsgründen
aufgrund der aktuellen Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsge-
richts zur Bekanntmachung der
Arten verfügbarer Umweltinforma-
tionen bei der öffentlichen Ausle-
gung (Urteil vom 18.07.2013, - Az.
4 CN 3/12 -) wiederholt.

Öffentliche Bekanntmachung

Erneute Öffentliche Auslegung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Chemnitz

Der Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschuss hat in seiner Sitzung am
11.09.2012 den geänderten Ent-
wurf des Teilbereiches 2.2 der 
2. Ergänzung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Chemnitz im Be-
reich Am Erdbeerfeld im Stadtteil
Ebersdorf mit Begründung und
Umweltbericht gebilligt und zur öf-
fentlichen Auslegung bestimmt.
Der Planentwurf mit Begründung
einschließlich Umweltbericht wer-
den nach § 3 Abs. 2 BauGB im
Zeitraum vom 30.01.2014 bis
03.03.2014 im Stadtplanungsamt,
Technisches Rathaus, Neubau, An-
naberger Straße 89, im Gang der 4.
Etage neben dem Zimmer 441,
während der nachfolgend genann-
ten Zeiten öffentlich ausgelegt:
montags bis mittwochs von 8.30 -
12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr, don-
nerstags von 8.30 - 12.00 und 13.00
- 18.00 Uhr, freitags von 8.30 -
12.00 Uhr
Folgende Arten umweltbezogener
Informationen sind verfügbar:
• Umweltbericht in der Fassung
vom Juni 2012 mit Beschreibung
und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen, Bestandsaufnahme,
Bewertung der Schutzgüter

Mensch, Tiere und Pflanzen,
Boden, Wasser, Luft und Klima,
Landschaft, Kultur- und Sachgü-
ter sowie Maßnahmen zu Vermei-
dung, Verringerung und zum
Ausgleich nachteiliger Umwelt-
auswirkungen auf diese Schutz-
güter (Teil B der Planbegründung)
Während dieser Auslegungsfrist
können von der Öffentlichkeit
schriftliche Stellungnahmen zur
Änderung des Flächennutzungspla-
nes im Stadtplanungsamt oder
mündlich zur Niederschrift im Zim-
mer 441 abgegeben werden.
Stellungnahmen, die nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, kön-
nen bei der Beschlussfassung über
den Flächennutzungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte
und nicht hätte kennen müssen
und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Flächennutzungsplanes
nicht von Bedeutung ist.
Wie bereits bekannt gemacht, kann
jedermann den seit dem
24.10.2001 wirksamen Flächen-
nutzungsplan der Stadt Chemnitz,
einschließlich der wirksamen Er-
gänzungen, Änderungen und An-
passungen, im Stadtplanungsamt,

Abt. Stadtentwicklungsplanung ein-
sehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen.
Chemnitz, den 15.01.2014
gez. Börries Butenop //
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Hinweis: 
Die öffentliche Auslegung wird aus
Rechtssicherheitsgründen aufgrund
der aktuellen Rechtsprechung des

Bundesverwaltungsgerichts zur Be-
kanntmachung der Arten verfügba-
rer Umweltinformationen bei der
öffentlichen Auslegung (Urteil vom
18.07.2013, - Az. 4 CN 3/12 -)
wiederholt.

Öffentliche Bekanntmachung

Erneute öffentliche Auslegung des Teilbereiches 2.2 der 2. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Chemnitz im Bereich Am Erdbeerfeld im Stadtteil Ebersdorf
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